
Bekanntmachung 

Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

Die Meldebehörde hat einmal jährlich die Einwohner gemäß § 36 Absatz 2, § 42 Absatz 3 und § 50 

Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) über die Möglichkeit der Übermittlungssperren nach 

diesem Gesetz zu unterrichten. 

Bei einer Übermittlungssperre nach §§ 36 Absatz 2, 42 Absatz 3 und 50 Absatz 1-3 BMG kann jede 

Bürgerin und jeder Bürger auf einen schriftlichen Antrag hin formlos und ohne Angabe von Gründen 

der Weitergabe ihrer bzw. seiner Daten 

 an die Wehrverwaltung (§ 36 Absatz 2 BMG): Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich 

Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 

Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von 

Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 

jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

im nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige 

Anschrift. 

 an die Religionsgesellschaften von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben 

oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören (§ 42 Absatz 3 BMG): Die 

Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG aufgeführten Daten der Mitglieder einer 

öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die 

Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatte oder Lebenspartner, 

minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder 

keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 

umfasst Angaben zu Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, 

Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitigen Anschriften 

und letzte frühere Anschrift, Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke 

nach § 52 BMG sowie Sterbedatum. 

 an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene (§ 50 Absatz 1 BMG):  Gemäß § 50 

Absatz 1 BMG darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 

kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 

genannte Gruppenauskünfte vom Wahlberechtigten aus dem Melderegister erteilen. Die 

Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 

umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 

sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.  

 aus Anlass eines Alters- oder Ehejubiläums an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk (§ 50 

Absatz 2 BMG):  Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 

Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach   

§ 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 

sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte 



weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 

das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  

 an Adressbuchverlage (§ 50 Absatz 3 BMG): Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 

BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 

Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnissen in Buchform) verwendet werden. 

widersprechen.   

Für die Beantragung der Übermittlungssperren erhalten Sie einen Antrag auf unserer Homepage 

(www.stadt-schenefeld.de) oder bei der Stadt Schenefeld im Bürgerbüro.  

Sie können auch einen formlosen schriftlichen Antrag stellen.  

Die Anträge sind an die Stadt Schenefeld, Bürgerbüro, Holstenplatz 3-5, 22869 Schenefeld zu richten. 

Hier erhalten Sie auch weitere Informationen zum Widerspruchsrecht.  

Die Übermittlungssperre hat so lange im Melderegister Bestand, bis sie widerrufen wird.   

Schenefeld, den 15.01.2025 

Stadt Schenefeld 

 

gez. Küchenhof 

 

Küchenhof 

Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


